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„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne  
und nähme doch Schaden an seiner demokratischen Seele?“

Nach Matthäus 16, 26

„Ideen wie Demokratie, Gleichheit und Freiheit stehen dem  
Fortschritt im Wege“.

Dr. Gorbitsch





Vorwort

Das Thema der vorliegenden Arbeit sollte eigentlich in meinem 2020 erschie-
nenen Buch „Volkswille. Das demokratische Prinzip in der Staatsrechtslehre 
vom Vormärz bis heute“ behandelt werden. Persönliche Gründe gaben den Aus-
schlag, vom ursprünglichen Arbeitsplan abzuweichen und die Ergebnisse der 
Untersuchungen des Staats- und Europarechts vorab zu veröffentlichen. Heute 
weiß ich, dass diese Entscheidung auch sachlich richtig war. Denn es zeigte sich 
rasch, dass das Thema „Demokratie und Völkerrecht“ sehr viel umfangreicher 
ist als ich angenommen hatte. Das liegt vor allem an der nicht leicht erkennba-
ren, jedenfalls nicht auf der Hand liegenden Relevanz des Völkergewohnheits-
rechts, das denn auch den Schwerpunkt meiner Arbeit bildet.

Ich widme das Buch der Erinnerung an Michael Stolleis, der meine Habili-
tation betreut und mir in Zeiten und Situationen geholfen hatte, in denen Hilfe 
nötig war.

Heidelberg, April 2023 Volker Neumann
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